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Liebe Mandantinnen, liebe Mandanten,

Sommer, Sonne, Ferienzeit. Raus aus dem  Alltagstrott und dem 
täglichen Allerlei, hinein in den Urlaub! Relaxen, ausschlafen, 
bewegen, Sport treiben, Zeit für sich, die Familie und Freunde 
haben ... kurz gesagt all das tun, was Spaß und Freude macht.

Dabei ist es nicht entscheidend, wie weit es einen in die Ferne 
zieht, denn was zählt ist:  Zeit  zu haben und diese  zum Auftanken 
zu nutzen. So kann auch schon ein kleiner Moment abseits 
des Täglichen zu einem Miniurlaub werden und zu einem 
solchen möchten wir Sie gerne mit unserem  sommerlichen 
Urlaubsgruß ganz herzlich einladen.   

Allen unseren Newslesern wünschen wir eine schöne 
Urlaubszeit. und senden Ihnen herzliche sonnige 
Sommergrüße.

Ihre



Unternehmer

Vorsteuerabzug bei unternehmens- 
fremden Eingangsleistungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in ei-
nem aktuellen Schreiben die bisherige Nichtbe-
anstandungsregelung für den Vorsteuerabzug bei 
unternehmensfremden Eingangsleistungen vom 
31.03.2012 auf den 31.12.2012 verlängert.

Hintergrund: Nach der 
neueren Rechtspre-
chung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) können 
Unternehmer keine 
Vorsteuer mehr für sog. 
unternehmensfremde 
Umsätze abziehen. Dies 
sind Eingangsleistun-
gen, die nichtunterneh-
merischen Tätigkeiten dienen sollen. Hat der Unter-
nehmer also z. B. von vornherein geplant, die einge-
kaufte Ware für seine privaten Zwecke oder für die 
privaten Zwecke seiner Mitarbeiter zu verwenden, ist 
der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Im Gegenzug 
muss der Unternehmer die spätere Entnahme auch 
nicht als Wertabgabe versteuern.

Bereits im Januar 2012 hatte das BMF eine sog. 
Nichtbeanstandungsregelung für Eingangsleistun-
gen, die der Unternehmer bis zum 31.03.2012 
bezieht, veröffentlicht. Unternehmer konnten die 
Vorsteuer also – wie vor der Änderung der Recht-
sprechung – auch bei unternehmensfremden Ein-
gangsleistungen abziehen; im Gegenzug musste 
aber die spätere unternehmensfremde Verwendung 
(z. B. die Entnahme) als Wertabgabe versteuert wer-
den. Diese Nichtbeanstandungsregelung verlänger-
te das BMF mit Schreiben vom 24.04.2012 bis zum 
31.12.2012 und weist zudem darauf hin, dass der 
Unternehmer dann für den gesamten Zeitraum der 
unternehmensfremden Nutzung eine Wertabgabe 
zu versteuern hat. 

Bei Gebäuden, die teilweise für unternehmensfrem-
de Zwecke eingesetzt werden, gilt des Weiteren Fol-
gendes:

Bei Gebäuden, die nach dem 31.12.2010 erworben 
wurden oder bei denen der Bauantrag nach diesem 
Stichtag gestellt worden ist, kann die Vorsteuer nach 
dem Gesetz ohnehin nur noch für den unternehme-
risch genutzten Teil abgezogen werden. Hier gilt die 
Nichtbeanstandungsregelung also nicht.

Ist jedoch der Bauantrag für das Gebäude vor dem 
01.01.2011 gestellt worden und erstreckt sich die 
Herstellung des Gebäudes über mehrere Jahre, 
gilt die Nichtbeanstandungsregelung sogar für sol-
che Eingangsleistungen, die der Unternehmer noch 
nach dem 31.12.2012 bezieht. Der Unternehmer 
kann dann die Vorsteuer in voller Höhe abziehen, 
selbst wenn er einen Teil des Gebäudes nach Fertig-
stellung privat nutzen will; er muss aber die Privatnut-
zung dann jährlich mit 19 % versteuern.

Hinweis: Die Rechtsprechung des BFH führt so-
mit zu einer zeitlichen Vorverlegung der umsatz-
steuerlichen Folgen einer privaten Verwendung. 
Künftig ist der Umsatzsteuerabzug von vornherein 
ausgeschlossen, während es früher (sowie nach der 
Nichtbeanstandungsregelung des BMF) erst bei der 
unternehmensfremden Verwendung, z. B. im Folge-
jahr, zur Versteuerung einer Wertabgabe kommt. 
Die Einzelheiten sind sehr komplex; wir informieren 
Sie gerne.

Gewerbesteuer: Hinzurechnung von Zin-
sen und Mieten verfassungswidrig?

Das Finanzgericht Hamburg (FG) hat Zweifel, ob die 
seit 2008 geltende Hinzurechnung von Zins- und 
Mietzahlungen bei der Gewerbesteuer im Einklang 
mit dem Grundgesetz steht. Es hat daher ein Verfah-
ren ausgesetzt und das Bundesverfassungsgericht 
zur Klärung angerufen.

   In dem Fall vor dem Gericht betrieb die Kläge-
rin eine gepachtete Tankstelle. Die dafür fälli-
gen Zinsen setzte sie bei der Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer als Betriebsausgaben ab. 
Zur Bemessung der Gewerbesteuer werden 
dem Gewinn allerdings eine Reihe von Auf-

wandsposten wieder hinzugerechnet, u. a. anteilige 
Pachtzinsen. Diese Hinzurechnungen hält das FG 
nunmehr für einen Verstoß gegen den Gleichheits
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Abschlagszahlungen oder Vorschüsse auf eine spä-
tere Einzelabrechnung geleistet werden. Diese Ein-
zelabrechnung muss dann aber spätestens bis zum 
Ende des Kalenderjahres oder bis zum vorherigen 
Ausscheiden des Mitarbeiters erstellt werden. Eine 
Ausnahme hiervon gilt nur dann, wenn die Pauschal-
zahlungen fast ausschließlich für Nachtarbeit gelei-
stet werden und sie so bemessen sind, dass sie unter 
Einbeziehung der Urlaubs- und sonstigen Fehlzei-
ten die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllen.

Im Streitfall fehlte es an einer Einzelabrechnung 
zum Kalenderjahr, so dass die Zuschläge nicht der 
tatsächlich erbrachten Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit zugeordnet werden konnten. Ferner 
wurden die Zuschläge auch nicht ausschließlich für 
Nachtarbeiten geleistet.

grundsatz des Grundgesetzes. Dieser verlangt, 
dass jeder Steuerzahler nach seiner finanziellen Lei-
stungsfähigkeit besteuert wird. Wenn Aufwendun-
gen – wie hier die Pachtzinsen – nicht berücksichtigt 
werden, ist nach Ansicht des FG das Leistungsfähig-
keitsprinzip verletzt. Dafür gebe es keine Rechtferti-
gungsgründe. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Pauschal gezahlte Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit

Pauschal gezahlte Zuschläge für Sonntags-, Feier-
tags- oder Nachtarbeit sind grundsätzlich steuer-
pflichtig. Etwas anderes gilt regelmäßig nur dann, 
wenn die pauschalen Zuschläge nach dem überein-
stimmenden Willen von Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer als Abschlagszahlungen oder Vorschüsse auf 
eine spätere Einzelabrechnung geleistet werden und 
bis zum Jahresende eine solche Einzelabrechnung 
auch tatsächlich erstellt wird. 

Hintergrund: Zuschläge für tatsächlich geleistete 
Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind nach 
dem Gesetz teilweise steuerfrei. Voraussetzung ist, 
dass sie neben dem Grundlohn gezahlt werden und 
einen bestimmten Anteil des Grundlohns nicht über-
steigen, z. B. bei Nachtarbeit nicht höher als   25 %   
des Grundlohns ausfallen.

Ein Arbeitgeber zahlte seinen Arbeitnehmern 
pauschale Zuschläge in gleichbleibender 
Höhe für geleistete Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit. Eine Einzelabrechnung erfolgte 
nicht. Das Finanzamt erkannte die teilweise 
Steuerfreiheit der Zuschläge nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die 
Zuschläge ebenfalls für steuerpflichtig. Hintergrund 
ist, dass die teilweise Steuerfreiheit nur für tatsächlich 
geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
gewährt wird. Daher muss der Arbeitgeber grund-
sätzlich Einzelaufstellungen der erbrachten Arbeits-
stunden an Sonntagen, Feiertagen und zur Nacht-
zeit erstellen. Pauschale Zuschläge können hinge-
gen dann teilweise steuerfrei sein, wenn sie nach 
dem Willen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer als 

Die Entscheidung macht 
deutlich, dass pauschale 
Zahlungen für Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeit 
mit einem Risiko verbun-
den sein können. 

Der Arbeitgeber muss 
grundsätzlich nachweisen, 
dass die Pauschalzahlun-
gen entweder Abschlags-
zahlungen oder Vorschüs-
se auf die späteren Ein-
zelabrechnungen waren 
und die entsprechenden 
Einzelabrechnungen vor-
legen. Gelingt ihm dies 
nicht, kann er durch einen 
Haftungsbescheid für die 
entstehenden Lohnsteuern 
in Anspruch genommen 
werden.
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Arbeitgeber darf Smartphones/Tablets 
und Software steuerfrei überlassen

Schon bisher konnten Arbeitgeber betriebliche      
PC`s und deren Software unter bestimmten Vor-
aussetzungen steuerfrei ihren Arbeitnehmern über-
lassen, die diese dann auch privat nutzen dürfen. So 
musste die Software auf dem betrieblichen PC, den 
der Arbeitnehmer auch privat nutzt, installiert sein.

Nach einer Gesetzesänderung fallen unter die ge-
setzliche Regelung des § 3 Nummer 45 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) nun allgemein „Datenver-
arbeitungsgeräte“ und damit auch Smartphones 
und Tablets. Systemprogramme (z. B. Virenscanner, 
Browser) und Anwendungsprogramme sind steuer-
frei, wenn der Arbeitgeber sie auch im Betrieb ein-
setzt. Unerheblich ist hingegen, ob der Arbeitneh-
mer die überlassenen System- und Anwendungs-
programme auf einem betrieblichen oder seinem 
privaten PC nutzt. § 3 Nummer 45 EStG neuer 
Fassung ist erstmals anzuwenden auf Vorteile, die in 
einem nach dem 31.12.1999 endenden Lohnzah-
lungszeitraum oder als sonstige Bezüge nach dem 
31.12.1999 zugewendet werden. Die Steuerfreiheit 
greift daher auch für die Vergangenheit, soweit Steu-
erbescheide noch geändert werden können.

Hinweis: Mithilfe von Vergütungsvereinbarungen 
lassen sich hier Vorteile sowohl für Arbeitgeber als 
auch für  Arbeitnehmer erzielen. Wir beraten Sie 
gerne.

Zweitausbildung: Fahrtkosten zur Ausbil-
dungsstätte komplett absetzbar

Studenten und Auszubildende, die eine Erstausbil-
dung bereits abgeschlossen haben und ein beruf-
lich veranlasstes Studium bzw. eine solche Ausbil-
dung absolvieren, dürfen sich freuen: Der Bundes-
finanzhof (BFH) hat die steuerliche Behandlung 
von Reisekosten zu einer Ausbildungsstätte deutlich 
verbessert. Nunmehr können für die Fahrten zur 
Universität oder zum Ausbildungsbetrieb die tat-
sächlichen Kosten oder alternativ 0,30 €  als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. Dies gilt – im 
Gegensatz zur früheren Rechtslage – für die Hin- 
und Rückfahrt. 

Hintergrund: Im Fokus dieser Urteile stand erneut 
der Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“. Denn 
Fahrten zwischen Wohnung und der „regelmäßi-
gen Arbeitsstätte“ sind nur mit der Entfernungspau-
schale von 0,30 € pro Entfernungskilometer ab-
setzbar. Sind die Universität oder die Ausbildungs-
stätte nicht als eine „regelmäßige Arbeitsstätte“ 
anzusehen, können die tatsächlich entstandenen 
Kfz-Kosten abgesetzt werden bzw. aus Vereinfa-
chungsgründen 0,30 € für die Hin- und Rückfahrt. 

Der BFH hat jetzt über zwei Fälle entschieden, 
in denen die Kläger Fahrtkosten zu einer Ausbil-
dungsstätte geltend machten: 

Im ersten Fall ging es um einen Soldaten, der 
zunächst eine militärische Ausbildung ab-
solviert hatte. Anschließend nahm er im Jahr 
2008 an einer Berufsbildungsmaßnahme 
teil, für die er vom Dienst freigestellt wurde. 
Die Fahrten zur Ausbildungsstätte setzte er 

mit 0,30 € pro gefahrenen Kilometer (also Hin- 
und Rückfahrt) in seiner Steuererklärung für 2009 
als Werbungskosten an. Außerdem machte er Ver-
pflegungsmehraufwendungen geltend. 

Im zweiten Fall begann eine Sozialpädago-
gin im Jahr 2006 ein Zweitstudium für den 
Studiengang Lehramt und machte ebenfalls 
die Fahrten von ihrer Wohnung zur Hoch-
schule mit 0,30 € pro gefahrenen Kilometer 
(also Hin- und Rückfahrt) als Werbungsko-

sten geltend. 

Der BFH gab beiden Klägern recht: Ein Abzug der 
Fahrtkosten als Werbungskosten war grundsätzlich 
möglich, da die Ausbildung in beiden Fällen beruf-
lich veranlasst war. Jedoch galt die Entfernungspau-
schale von 0,30 € pro Entfernungskilometer nicht, 
weil die Lehrstätten nicht als „regelmäßige Arbeits-
stätte“ anzusehen waren:

Zum einen fehlt es für eine Arbeitsstätte an der 
Nachhaltigkeit; denn die Universität oder die Aus-
bildungsstätte wird nur vorübergehend und nicht 
auf Dauer besucht. 

Zum anderen kann eine Arbeitsstätte nur ein Be-
trieb des Arbeitgebers oder ein Zweigbetrieb sein,  
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Der BFH hielt einen Ab-
zug von Verpflegungs-
mehr aufwendungen 
jetzt grundsätzlich für 
möglich. Vorausset-
zung hierfür ist eine 
„Auswär tstätigkeit“, 
also eine Abwesenheit 
von der Wohnung so-
wie von der „regelmä-
ßigen Arbeitsstätte“ für mindestens acht Stunden. 
Erst kürzlich hatte der BFH entschieden, dass Ar-
beitnehmer, die mehrere Arbeitsstätten haben (also 
z. B. in mehreren Filialen ihres Arbeitgebers tätig 
sind), nur eine einzige „regelmäßige Arbeitsstätte“ 
haben können. Dies ist diejenige Arbeitsstätte, die 
den Mittelpunkt der Tätigkeit darstellt. Alle übrigen 
Arbeitsstätten sind keine „regelmäßigen Arbeits-
stätten“, sondern stellen eine „Auswärtstätigkeit“ 
dar. Insoweit ist der Abzug von Verpflegungsmehr-
aufwendungen daher möglich.

Für die beiden Streitfälle bedeutete dies: Bei dem 
Feuerwehrmann wurde das Bereitschaftszimmer im 
Krankenhaus schon deshalb nicht als „regelmäßige 
Arbeitsstätte“ angesehen, weil es sich bei dem Kran-
kenhaus nicht um eine betriebliche Einrichtung sei-
nes Arbeitgebers (Feuerwehr) handelte; insoweit 
war also ein Abzug von Verpflegungsmehraufwen-
dungen möglich. 

Bei dem Rettungsassistenten stellte die Tätigkeit als 
Fahrer eines Notarztwagens in jedem Fall eine Aus-
wärtstätigkeit dar und ermöglichte den Abzug von 
Verpflegungsmehraufwendungen. 

Die Änderung der Rechtsprechung zur „regelmä-
ßigen Arbeitsstätte“ führt dazu, dass Arbeitnehmer 
nun häufiger eine „Auswärtstätigkeit“ ausüben, weil 
sie entweder nur eine einzige „regelmäßige Arbeits-
stätte“ haben oder ggf. sogar über keine „regelmä-
ßige Arbeitsstätte“ verfügen, weil ein Mittelpunkt 
der beruflichen Tätigkeit nicht feststellbar ist. Soweit 
eine „Auswärtstätigkeit“ gegeben ist, können die 
tatsächlichen Fahrtkosten anstelle der Entfernungs-
pauschale sowie Verpflegungsmehraufwendungen 
geltend gemacht werden

nicht eine arbeitgeberfremde Bildungseinrichtung. 
Die Entfernungspauschale gilt aber nur für Fahrten 
zur „regelmäßigen Arbeitsstätte“.

Folgen: Die Fahrtkosten waren in beiden Fällen in 
Höhe von 0,30 € für die Hin- und Rückfahrt ab-
setzbar. Da der BFH die Lehrstätten nicht mehr als 
„regelmäßige Arbeitsstätte“ ansieht, können Be-
troffene für die ersten drei Monate (!) außerdem 
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen in 
der Steuererklärung ansetzen. 

Hinweis: Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 eine 
Gesetzesänderung mit Rückwirkung ab dem Veran-
lagungszeitraum 2004 eingeführt. Danach können 
Ausbildungskosten steuerlich nicht als Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben anerkannt werden. 
Diese (umstrittene) Regelung gilt aber nur für eine 
Erstausbildung bzw. ein Erststudium, nicht aber für 
eine Zweitausbildung wie im Streitfall. 

Verpflegungsmehraufwendungen bei
mehreren Arbeitsstätten

Der Bundesfinanzhof (BFH) erweitert den Abzug 
von Verpflegungsmehraufwendungen bei Arbeit-
nehmern, die mehrere Arbeitsstätten haben: Soweit 
die Arbeitnehmer nicht an ihrem beruflichen Mittel-
punkt, sondern an einer anderen Arbeitsstätte tätig 
werden, handelt es sich um eine „Auswärtstätigkeit“. 
Daher können sie – bei einer Abwesenheit von min-
destens acht Stunden von ihrer Wohnung und ihrer 
„regelmäßigen Arbeitsstätte“ – Verpflegungsmehr-
aufwendungen geltend machen. 

In dem einen Fall vor dem BFH war ein Feuer-
wehrmann im Rahmen seines Arbeitsvertrags 
auch als Fahrer eines Noteinsatzfahrzeugs 
eines Krankenhauses tätig und musste hierfür 
Bereitschaftsdienste im Krankenhaus leisten. 
In einem weiteren Fall war ein Rettungsas-

sistent in zwei Rettungswachen tätig und mit dem 
Notarzt- bzw. Rettungswagen unterwegs. Beide 
Arbeitnehmer machten Verpflegungsmehraufwen-
dungen geltend.
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